
 

 

 

Ordentliche Hauptversammlung der BioNTech SE am 22. Juni 2021 

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-

vollmächtigten 

Der Vorstand der BioNTech SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die Haupt-

versammlung aufgrund der fortdauernden Covid-19 Pandemie ohne physische Präsenz der Ak-

tionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Eine physi-

sche Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist daher ausgeschlossen. Grund-

lage der virtuellen Hauptversammlung ist das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Ge-

nossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Aus-

wirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (BGBl. I, S. 570), zuletzt geändert 

durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und 

zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- 

und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I, S. 3328) 

(„COVID-19-Gesetz“). 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben nach Art. 56 Sätze 2 und 3 

SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2, der §§ 126 Abs. 1 und 127, § 131 Abs. 1 AktG sowie 

§ 1 des COVID-19-Gesetzes. Nachfolgende Angaben dienen einer weiteren Erläuterung dieser 

Regelungen. 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

(a) Recht auf Ergänzung der Tagesordnung nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 

Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen 5 % (entspricht Stück 12.315.504 Aktien) des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (entspricht Stück 500.000 Ak-

tien) des Grundkapitals erreichen (die „Mindestbeteiligung“), können verlangen, dass Gegen-

stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Diese Mindestbeteiligung 

ist gemäß Art. 56 Satz 3 SE-VO in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG für Ergänzungsverlan-

gen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea) erforderlich. 

Das Verlangen ist schriftlich an die Gesellschaft zu richten, wobei jedem neuen Gegenstand 

der Tagesordnung eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Das Ergän-

zungsverlangen kann auch auf einen beschlusslosen Diskussionspunkt zielen. Das Verlangen 

muss der Gesellschaft spätestens bis zum 28. Mai 2021, 24.00 Uhr MESZ, zugehen. Wir bit-

ten, ein entsprechendes Verlangen an folgende Postanschrift zu senden: 

BioNTech SE 

– Vorstand –  

An der Goldgrube 12 

55131 Mainz 

Deutschland 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden, soweit sie nicht bereits mit der 

Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des 

Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden auch im Internetportal, das über 

unsere Internetseite „https://investors.biontech.de/shareholder-information“ zugänglich ist 

(und zu welchem im Aktienregister eingetragene Aktionäre die Zugangsdaten mit dem Einla-

dungsschreiben zur Hauptversammlung zugesandt erhalten) („Internetportal“), bekannt ge-

macht. 



 

 

 

Die diesem Aktionärsrecht zugrunde liegenden Regelungen der SE-VO, des SEAG und des 

Aktiengesetzes lauten wie folgt: 

Artikel 56 SE-VO Bekanntmachung und Ergänzung der Tagesordnung  

Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder meh-

rere Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern 

sein/ihr Anteil am gezeichneten Kapital mindestens 10 % beträgt. Die Verfahren und 

Fristen für diesen Antrag werden nach dem einzelstaatlichen Recht des Sitzstaats der 

SE oder, sofern solche Vorschriften nicht vorhanden sind, nach der Satzung der SE 

festgelegt. Die Satzung oder das Recht des Sitzstaats können unter denselben Voraus-

setzungen, wie sie für Aktiengesellschaften gelten, einen niedrigeren Prozentsatz vor-

sehen. 

§ 50 SEAG Einberufung und Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer 

Minderheit (Auszug) 

(2) Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder 

mehrere Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern 

sein oder ihr Anteil 5 Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 

Euro erreicht. 

§ 122 AktG Einberufung auf Verlangen einer Minderheit  

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen 

den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu 

richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu ver-

langen, an eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundka-

pital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen 

vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die 

Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist 

entsprechend anzuwenden.  

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 

des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem 

neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 

Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei bör-

sennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der 

Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

(3) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, die das 

Verlangen gestellt haben, ermächtigen, die Hauptversammlung einzuberufen oder den 

Gegenstand bekanntzumachen. Zugleich kann das Gericht den Vorsitzenden der Ver-

sammlung bestimmen. Auf die Ermächtigung muss bei der Einberufung oder Bekannt-

machung hingewiesen werden. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 

Gerichts halten. 

(4) Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung und im Fall des Absat-

zes 3 auch die Gerichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag stattgegeben hat. 



 

 

 

§ 121 AktG Allgemeines (Auszug) 

(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist 

der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, 

einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfol-

genden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs sind nicht entsprechend anzuwenden. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften 

kann die Satzung eine andere Berechnung der Frist bestimmen. 

§ 70 AktG Berechnung der Aktienbesitzzeit 

Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär wäh-

rend eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum 

ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut 

oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes 

über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvor-

gängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem 

Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft 

oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder 

§ 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat. 

(b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach Art. 53 SE-VO, §§ 126 Abs. 1, 

127 AktG, § 1 Abs. 2 S. 3 COVID-19-Gesetz 

Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 

zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen. Etwaige Gegenanträge müssen der 

Gesellschaft schriftlich, per Telefax oder E-Mail spätestens bis zum 7. Juni 2021, 24.00 Uhr 

MESZ mit einer etwaigen Begründung ausschließlich unter einer der folgenden Adressen zu-

gegangen sein: 

 über das Internetportal (siehe oben unter „Internetportal“), 

oder 

 auf dem Postwege unter der Adresse 

Hauptversammlung BioNTech SE 

c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH 

Postfach 57 03 64 

22772 Hamburg  

oder 

 per Telefax unter +49 (89) 20 70 37 951  

oder  

per E-Mail an die Adresse hv@adeus.de 

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Zugänglich zu machende Ge-

genanträge von Aktionären werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwai-

gen Begründung des Antrags unverzüglich nach ihrem Eingang im Internetportal zugänglich 

gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung hierzu werden ebenfalls im Internetpor-



 

 

 

tal zugänglich gemacht. Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begrün-

dung kann die Gesellschaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 

AktG vorliegt, etwa, weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Be-

schluss der Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht 

nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Anträge gestellt werden. Ein nach 

§ 126 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag wird im Rahmen der virtuellen Hauptver-

sammlung als gestellt berücksichtigt, wenn der antragstellende Aktionäre ordnungsgemäß zur 

Hauptversammlung angemeldet ist. 

Aktionäre sind ferner berechtigt, Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 

Abschlussprüfern zu unterbreiten. Für sie gilt die vorstehende Regelung zu Gegenanträgen 

sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet zu werden braucht. Über 

die vorgenannten Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht der Wahlvor-

schlag auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort der zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder bzw. 

des Prüfers enthält und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht die Mit-

gliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beigefügt ist. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden Regelungen des Aktiengesetzes sowie des 

COVID-19-Gesetzes lauten wie folgt: 

§ 126 AktG Anträge von Aktionären 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 

und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 ge-

nannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn 

der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegen-

antrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten 

Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte 

Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotier-

ten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu 

erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 

werden, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Haupt-

versammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irrefüh-

rende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu 

einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in 

den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesell-

schaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weni-

ger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 



 

 

 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilneh-

men und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen 

von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 

mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegen-

anträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfas-

sen. 

§ 127 AktG Wahlvorschläge von Aktionären 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu 

werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu ma-

chen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 

Abs. 1 Satz 5 enthält. Der Vorstand hat den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften, für die das Mitbestimmungs-

gesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das Mitbestimmungsergänzungsge-

setz gilt, mit folgenden Inhalten zu versehen: 

1. Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2, 

2. Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3 widersprochen wurde 

und 

3. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von Frauen und Män-

nern besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Absatz 2 Satz 1 zu 

erfüllen. 

§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfas-

sung (Auszug) 

(3) Zu jedem Gegenstand der Tagesordnung, über den die Hauptversammlung beschlie-

ßen soll, haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur Beschlussfassung nach § 120a 

Absatz 1 Satz 1 und zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Prüfern nur der Auf-

sichtsrat, in der Bekanntmachung Vorschläge zur Beschlussfassung zu machen. Bei Ge-

sellschaften, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, 

die CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, 

mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten 

Institute, oder die Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der 

Richtlinie 91/674/EWG sind, ist der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl des Ab-

schlussprüfers auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses zu stützen. Satz 1 findet 

keine Anwendung, wenn die Hauptversammlung bei der Wahl von Aufsichtsratsmit-

gliedern nach § 6 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes an Wahlvorschläge gebunden 

ist, oder wenn der Gegenstand der Beschlussfassung auf Verlangen einer Minderheit 

auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsrats-

mitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

Hat der Aufsichtsrat auch aus Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, 



 

 

 

so bedürfen Beschlüsse des Aufsichtsrats über Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsrats-

mitgliedern nur der Mehrheit der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre; 

§ 8 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes bleibt unberührt. 

§ 125 Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder (Auszug) 

(1) S. 5 Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Auf-

sichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bilden-

den Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- 

und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt wer-

den. 

§ 1 COVID-19-Gesetz (Auszug)  

(2) S. 3 Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des 

Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, 

wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ord-

nungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

(c) Fragerecht der Aktionäre gemäß Art. 53 SE-VO, § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 3, Satz 2 des COVID-19-Gesetzes 

Das Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG ist im Falle einer virtuellen 

Hauptversammlung nach § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz eingeschränkt. Danach haben die Ak-

tionäre lediglich das Recht, Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation zu stellen (§ 1 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19- Gesetz). Der Vorstand kann zudem festlegen, dass Fragen bis 

spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung einzureichen sind (§ 1 Abs. 2 Satz 2, Halb-

satz 2 COVID-19-Gesetz). Hiervon hat der Vorstand der BioNTech SE mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats Gebrauch gemacht. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre haben das Recht, im 

Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 CO-

VID-19-Gesetz). 

Etwaige Fragen sind bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung, d.h. bis spätestens 

20. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ, per E-Mail einzureichen an die folgende E-Mail-Adresse: 

Treasury@biontech.de 

Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist oder nicht in deutscher Sprache eingereichte Fra-

gen werden nicht berücksichtigt. Es ist vorgesehen, die Fragensteller im Rahmen der Fragen-

beantwortung grundsätzlich namentlich zu nennen, sofern diese der namentlichen Nennung 

nicht ausdrücklich widersprochen haben. 

Der Vorstand entscheidet gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2, Halbsatz 1 COVID-19-Gesetz nach pflicht-

gemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. 

Die diesem Aktionärsrecht zugrundeliegende Regelung des COVID-19-Gesetzes lautet wie 

folgt:  

§ 1 COVID-19-Gesetz (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten 

wird, sofern 



 

 

 

1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 

2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation (Brief-

wahl oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich ist, 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation einge-

räumt wird, 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung 

von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des Er-

scheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen 

Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen be-

antwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Ver-

sammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. […] 

(d) Widerspruchsrecht gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

Aktionäre, die ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten ausgeübt haben, kön-

nen – wiederum selbst oder durch einen Bevollmächtigten – per E-Mail und damit in Abwei-

chung von § 245 Abs. 1 AktG ohne physische Teilnahme an der Hauptversammlung Wider-

spruch gegen jeden von der Hauptversammlung gefassten Beschluss einlegen. Die Einlegung 

des Widerspruchs ist vom Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende möglich. Et-

waige Widersprüche sind innerhalb der genannten Frist an folgende E-Mail-Adresse zu senden:  

 

Treasury@biontech.de 

 

Die diesem Aktionärsrecht zugrundeliegenden Regelungen des Aktiengesetzes und des CO-

VID-19-Gesetzes lauten wie folgt: 

 

§ 245 Anfechtungsbefugnis (Auszug) 

Zur Anfechtung ist befugt 

1. jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, wenn er die Aktien schon vor 

der Bekanntmachung der Tagesordnung erworben hatte und gegen den Beschluss Wi-

derspruch zur Niederschrift erklärt hat; […] 

§ 1 COVID-19-Gesetz (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten 

wird, sofern 

[…] 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung 

von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des Er-

scheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen 

Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. 


